
Amtsblatt. Ausgabe21. November 1996.

über Natürschütz und Landschaftspflege: (Sächsisches Naturschutzgesetz- Sächs-
'NatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Oktober 1994 (SächsGVBl.
S. 1601, ber. 1995, S. 106) hat der Kreistag des Landkreises.Zwickauer Land mit
Beschluß vom125September:1996,BeschlußNr: 229MM96 4 ,  FolgendeVerördhung
erlassen: a .  SW . \ N

$1I
- Festsetzung als Schutzgebiet

\
\

Dieii n  $ 2 näher bezeichneten Flächen auf dem Gebiet der Großen Kreisstadt’ CCrim:
mitschauund der GemeindenLauenhain,Dennheritz,Neukirchen,OrtsteileDänkritz
und Lauterbach iim.Landkreis ZwickauerLand und der Stadt. Meeräne; Gemarkung.
‚Waldsachsenim: Landkreis Chemnitzer Land werden als Tandschaftsschutzgebiet
festgesetzt.
DasTandschaftsschutzgebiet führt:die Bezeichnung:„Paradiesgrund“.

Schutzgegenistand .
(1)Das Ländschaftsschutzgebiet hat eine. Größe von 630 ha.

- | (2)Das Lahdschaftsschutzgebiet Wirdiim wesentlichen wiex folgt‘begrehat: ;

\

.Das’Landschaftsschutzgebiet umfaßt das Tal des Paradiesbaches, einschließlich |

des Harthwaldes undTeile des Lauterbachtales außerhalb der bebauten Ortslagen.

Die nordwestliche Grenze bildetim  Bereichder Gemarkung Frankenhausen die: ;

. Autobahn A4 ‘bis zur Waldsachsener Straße, folgtin  südöstlicher Richtung der
_ östlichen Hangoberkante des Paradiesbachtales und erreicht an der Ortslage

Gablenz die Glauchauer Landstraße. Weiterin südöstlicher. Richtung folgt die
Grenze dem Wegan den Teichenin Gablenz und der östlichen Hangoberkante bis

"zumWeißbachtal.Die östliche Grenze.des Landschaftsschutzgebietes verläuft am
'Ostrand der Feldgehölze bis zum Höhenpunkt 307,5, biegt ati der Südseite der
‘Feldgehölze „Eiche“ nachWesten ab, erreicht entlang der. Schutzpflanzung den
Hangwald an der Ostseite der Ortslage Lauenhain und folgt der Waldkante in süd-
licher Richtung bis zur Harthstraße. Die Harthstraße ist im Bereich der Eigen-
heimsiedlung auf dem Gelände der ehemaligen Geflügelfarm gleichzeitig,die
westliche Grenze des nördlichen Teiles des Landschaftsschutzgebietes.

‘+ "Der südliche Teil des Landschaftsschutzgebietes beginnt an der Einmündung des .
_ Katzensteiges in die Dennheritzer Straße. Die Grenze folgt dem Katzensteig bis

zur Flurgrenze Mosel, der anschließenden Flurgrenze Oberrothenbach bis zum
Flügelweg, umgeht die bestehende Absetzanlage und.erreicht vor demOrtsein“
gangsschild Dänkritz die Zwickauer Straße.

ne Nach Westenabbiegend folgt die Grenze des Landschaftsschutzgebietes derFlür- ;

) © grenze Hartmannsdorf und: erreicht hinter dem Steinberg das Tal des Lauterba-
ches.
Der westlich des Lauterbachtales vorhandene Feldweg an der Hangoberkante bil-

- . def. dieGrenze bis zur Ortslage Lauterbach. Außerhalb der Kleingartenanlage an
der Verbindungsstraße Lauterbach-Dänkritz/Lauenhain umschließt die Grenze

des‘ Landschaftsschutzgebietes das Pfarrholz, einschließlich der angrenzenden
Ackerflächenbis zur OrtslageDänkritz, umgeht die OrtslageDänkritz nach Süden

und  stößt direkt am Ortseingang wieder auf die Zwickauer Straße. Die Grenzzie-
‘hung verläuft ab Einmündung der Moseler Straße entlang der Westgrenze des
Harthwaldes bis zur Ortslage Harthau der Gemeinde Lauenhain und erreicht an -
der Südumgehung Harthau die Dennheritzer Straße am Bushalteplatz.

. Ab derHarthstraßeinLauenhainfolgt innördlicherRichtung die Grenze desLand- ;

schaftsschutzgebietes der östlichen Bebauungsgrenze der Gemeinde Lauenhäin
und erreicht hinter dem Ortseingang die Verbindungsstraße Lauenhain-Gablenz. ...
Unter Umgehung der bebauten Ortslage in Gablenz’ist der Mühlweg undin Ver-

-  längerung der „Reims Weg“ die nordwestlicheGrenze des Landschaftsschutzge- ’

“  bietes bis zur Paradiesbachbrücke an der Kitscherstraßeund der Autobahn A4 in.

‚der Ortslage Crimmitschau/ Frankenhausen,
\

(3)Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes s ind.in  einer Übersichtskarte des
. Landratsamtes Zwickauer Land vom12. September 1996im  Maßstab 1:10000
_ (Anlage 1) mit einer durchzogenenLinie grün eingetragen. In 9 Flurkarten ( Aus-
"gabe November 1994) im‘ Maßstab 1:1000 (Anlage 2-10), in 19 Flüurkarten (16
AusgabenNovember1994, 1Ausgabe.März 1994 und 2 Ausgaben April 1996) im
Maßstab. 1:2000 (Anlage 11-29) und in 8 Flurkarten (Ausgabe November 1994) .

im Maßstab 1:2730 (Anlage.30-37) sind die Grenzen des Landschaftssehutzge- ;
_ bietes mit einer durchzogenenbzw. unterbrochenenLinie grün eingetragen.Mäß- --

desLandkreises Zwickauer LandzurFestsetzung‘des Tandschaftsschutzgebietes‘ 7
“ ‚ „Pa rad iesg rund “  We : A

2 vs  in ‚denLandkreisen Zwickauer Land und Chemnitzer Land-
Aufgrund von 8 19, $ 48:Abs: ZNr. 1 und8‘50.Abs, 1Nr, 3 des Sächsischen Gesetzes gebend für den Grenzverlaufist:‚die;Linienaußenkante. Die Karten sindBestahd-

teil der Verordnung, WA - ;

(4)Die Verordnungmit Karten: wird gemäß:&‘51 Abs. 9 SächsNatSchG beim Land-
. ratsamt Zwickauer Land, Sitz Werdau, untere Naturschutzbehörde in 08056 . .

; Zwickau,Werdauer Straße7; auf die Dauer von zwei Wochen, beginnend am ach-‘
tenTagnach Verkündung dieser Verordnung imAmtsblattdes‚Landkreises Zwick-
auer Land zur kostenlosen Einsicht durch jedermann. während der Sprechzeiten

. öffentlich‚ausgelegt (Ersatzverkündung). ; 6

(5)Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf.der Auslegungsfrist beim Landrat: =

„samt  Zwickauer Land;Sitz Werdau, untere Naturschutzbehördei n  08056 Zwick-
au; Werdauer Straße: 7, zur kostenlosen‚Einsicht durch jedermann während der. .
Sprechzeitenniedergelegt.

$3 |

Schutzzweck .

2 (Zweck des Landschaftsschutzgcbietes ist die Erhaltung des Ländschäaftsraumes
in seiner Gesamtheit,

Die  Festsetzung des Landschaftsschutzgebietes ddient ‘unter den Aspekten der N

° Frhaltung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,
insbesondere der Erhaltung typischer Biotopstrukturen, folgenden Zwecken: -

1. Erhaltung bzw. Wiederherstellung des naturnahen:Charakters derFließgewäs-
„ ser, einschließlich der Gewässerfaunaund -floraund der dazugehörigen Ufer-

| bereiche; ; ; ;

2. Sicherung,des unverbauten Zustandes der Bachauen des Paradiesbaches, des.
. Weißbaches und des Lauterbaches; .

3. Erhaltung und.Pflege derFeüchtbiotope, insbesondere der Naßwiesen,‚Nie:
C ‚dermooreund kleinen Sıchgewä , we

4. Erhaltung und Pflege der Auenwiesen und Feldraine dürch extensive Mahd
und Beweidung; . .

5. Entwicklung stäbiler-Mischwälder aus. naturnahen Waldzellenheraus ‚durch
a Jangfristigen Umbau der forstlichen Reinbestände; ; ;

6 .  Sicherung offener Ackerflächen für Maßnahmen:desBiotopverbundesundzum.
Schutz der Bachauen und ihrer Wassereinzugsgebiete ii n  den:Ackerflächen:VOL...

a großflächigem, oberflächennahen Rohstoffabbau;”* +. WU ;

7 Erhaltung des unversiegeltenZustandes der Feld-ıund Waldwege.

(3)Die Festsetzung des Landschaftsschutzgebietes d“dient:unter den Aspektender a
Erhältung der Vielfalt,Eigenart und Schönheit des Tandschaftsbildes insbeson-‘ 2

dere fol genden Zwecken: .- N

1. ‚Erhaltung des landschaftsprägenden Laubholzbestandes der Paradiesbachaue
mit ihren Nebentälchen iin’einerTr weitgehend ausgeräumten Agrarlandschaft;

2. Erhaltung und Pflege typischer Landschaftsbestandteile. wie bachbegleitende
+ Gehölzbestände und Hochstaudensäume;. Erlenbrüche, Hanglaubwälder,

Naßwiesen, naturnahe, stehendeKleingewässer, Feldgehölze, Ackerraine und
.. Zwergstrauchheiden; ;

3. Erhaltung der blütenreichen Acker- und Wegesäume” als extensiv genutzte
Magerstandorte; .

4. Sicherung der wenigen verbliebenen Waldinseln des stark entwaldetenPleiße- N
landesim  Geltungsbereich des Tandschaftsschufzgebietes. ;

(4)DieFestsetzung des Landschaftsschutzgebietes dientunter demAspekt der Siche- .
* rung des Erholungswertes der Landschaft insbesondere folgendenZwecken:

1. Erhaltung der reizvollen Landschaft des Paradiesgrundes und angrenzender ;
„Wälderii n  der durch die:UranerzaufbereitungbelastetenRegionim Dreieck der -
"Verdichtungsräume Crimmitschau, Zwickau:und.Meerane;

a4SEENSEC.  ;



; sondere.wenn dadurch
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2: Sicherung weitgehend:intakt gebliebener Landschaftsbestandteile;;fürreine::
naturverträglicheErholung. _ .

544
_ Verbote

— In  demTandschaftsschutzgebiet sindalleHandlungen verboten, die den Charakter
des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, insbe-

- ehTa

1. der Naturbaushalt geschädigt;

a 2. die- Nutzungsfäbigkeit der Naturgüternachhaltig gestört;

a 3. einene geschützteFlächennutzung auf Dauer geändert;

° 4. das Landschaftsbildnachteiliggeändert oder dienatürlicheie EigenartderLand-
schaft auf andere.Weise beeinträchtigt oder.‘ :

Se 5. der Naturgenußoder der besondere Erholungswert der Landschaftbeeinträch- ;

tigt wird.

85
Brlaubniorbehalt a .  N ap

(U)Handlungen, die den Charakter des Landschaftsschutzgebietes verändern. oder
” dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen können, bedürfen der schriftlichen

Erlaubnis der unteren Naturschutzbehörde, deren Gebiet betroffen ist.

(2)Der Erlaubnis bedürfen insbesondere folgende Handlungen:

4... Errichtung von baulichen Anlagen im Sinne der Sächsischen Bauordnung und
“ des  Sächsischen Wassergesetzes. Oder der Errichtung: gleichgestellte.Maß-

nahmen; auch wenn sie einer baurechtlichenmn Genehmigung oder.x Anzeige,
“ nicht bedürfen; N

2. Errichtung von Einfriedungen;

3. „Verlegen oder Ändern von ober- oder unterirdischen Leitungen aller Art;

ren Bodenbestandteilen oder die Veränderung der Bodengestalt auf andere_
Weise; . .

5.  Lagern von Gegenständen, soweit sie nicht zur zulässigen Nutzung des
Grundstückes erforderlich sind;

6. Anlage oder VerändernvonStraßen; Wegen, Plätzen oder anderen.Verkehrs:
‘wegen;

ne 7, "Anlage, VerändernundBetrieb vonFlächenoder.Pinrichtungenfür.Sportund ‘

' Spiel, einschließlich Motorsportanlagen;

8. Aufstellen von Wohnwagen oder VerkaufsständenundZelten außerhalb:der
; zugelassenen Plätze; - .

9. Anlage, Beseitigung 0oderÄnderung von fließendenoder stehenden Gewäs-
sern;

2 10.„Aufstellen oder AnbringenvonPlakaten,‚Bild- oder.Schriftafeln;

-11. Umwandlung von GrünlandinAckerland; ;

12. Maßnahmen, die’ gegeeignet.sind,zur.ır Entwässerung vorvon5 Feuchtgebiete bbei-
.: Zuträgeh; a KO e l

13. Anbringen von Wegemarkierungen,‘diegeeignetsind,dieBiholungsautzung
räumlich zu lenken; ; ke

"14. Anlage von Flugplätzen: BOT cn U © ;

„15. Umwandlung vonWald,1, Anlage vvonKleingärtenoder dieweSentliche,Ände-
rung der Bodennutzung auf:andere Weise; .

16.Betrieb‘von Moiorsport sowie von\ motorgetriebenen Schlitten;

17:Beseitigung‘oder Änderung wivön wesentlichenTändschaftsbestandiellen,wie

\

; ; . “Abbau,Entnahmeoder Einbringen von Steinen,Kies, Sand,Lehm oderande- I

— Hecken, Gebüsch, Feld- und| Ufergehölzen, Lesesteinwälle und Teiche.

“ @Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Handlung Wirkungen derin  544 genann-
 -  ten Art nicht zur Folge hat oder solche Wirkungen durch Auflagen oder Bedin-
- gungen abgewendet werden können.-Sie kann mit Auflagen, unterBedingungen,

befristet oder widerruflich erteilt werden, wenn dadurch erreicht wird, daß die ” *
Wirkungen der Handlung dem Schutzzweck nur unwesentlichzuwiderlaufen. |

-(4)Die Erlaubnis wird durch eieine nachanderen Vorschriftennotwendige Gestattung
ersetzt, wenn dieseiim ‘Einvernehmen mit der unterenNaturschutzbehörde.ergan- -
gen:ist.

(5Bei Handlungen des Bundes und des Landes, die nach anderen Vorschriften kei-
" . ner Gestattungbedürfen, wirddieErlaubnisdurchdasEinvernehmenmit derunte- -

ren Natürschutzbehörde.ersetzt. Das gleiche gilt für Handlungen, dieunterLei- in
„tungoderBetreuung staatlicherBehörden durchgeführt werden. De

Zulässige Handlungen
'

Die 884 und5 gelten nicht

a für dieNutzungimRahmen einer umweltgerechtenBewirtschaftung Tand-und
forstwirtschaftlicher Grundstückein der bisherigen. /Art und.im ‚bisherigen
Umfang; ; . ;

«u

5 2. für die ordnungsgemäßeAusübuig der3agd und Fischerei;

5 3. ‚für die sonstigen bisher rechtmäßig bestehenden Einrichtungen inin der bisheri-
 ... gen Art undim  bisherigen Umfang sowie deren Unterhaltungund.4 Erhaltung;

© 4.  für Schutzzäune an Verkehrswegen;

5. fürbehördlich angeordnete oder zügelasseneBeschilderungen;

nahme vonn Handlungen nach 8 5 Abs. 2 Nr. 9 dieser Verordnung.

: $7
 Befreiungen

(1)Von den Verboten dieser Verordnung kann die untere Natürschutzbehörde, deren
. ‚Gebiet betroffen ist , im Benehmen mit dem Landratsamt Zwickauer Land als

; untere Naturschutzbehörde, welche das Landschaftsschutzgebiet festgesetzt.‚hat,
nach.$ 53 SächsNatSchG Befreiung erteilen.

Q)Bei Handlungen nach $.5 Abs. 2 Nr. 3, 4, 6und 7 dieser Verordnung hat dieunte-
Te ‘  Naturschutzbehörde, deren Gebiet betroffen ist;-vor.Erteilung der Befreiung
bzw. vor Erklärung des Einverhehmens aufgrund des Vorliegens der Vörausset-
"zungen nach 8 53 SächsNatSchG die Zustimmung der höheren Natürschutz- ;

behörde einzuholen. . . '

Gr  >88. SE

Ordmungswidrigkeiten‘ SE

Orduungswidrigim  Sinne des 5 61Abs. 1 Nr: 1:SächsNatSchG‘handeltwer in dem ©

Landschaftsschutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig
——

1 .  entgegen $19 Abs. 2SächsNatSchGin Verbindungmit8.4dieser e ek
. Handlungen vornimmt, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem
‚besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen;

2..entgegen $ 5 dieser Verordnung ohne vorherige schriftlicheErlaubnis Hand-
“lungen vornimmt, die den Charakter des Gebietes verändern 0oder dem beson: 5

deren Schutzzweck zuwiderlaufenkönnen.

__ Inkrafttreten: . as  0 ud

‘Diese Verordnungtritt amTape nach Ablauf der Auslegungsfrist inKraft.
Die vorstehende Verordnung wirdhiermit aüsgefertigt und ist’zuverkünden.
Werdau, den. 02.Oktober 1996

Landratsamt Zwickäuer Land SE
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Übersichtskarte
des Landratsamtes Zwickauer La:
im Maßstab 1: 10000 vom 72.09.96
zur Festsetzung des Landschaftsschutzgebietes

©” Paradiesgrund "
Kartengrundlage: Topographische Karten

Werdau, deu.
02. Olrtober 96

M-33-37-D-b-1 Stand 1988, Ausgabe 1992
M-33-37-D-b-2 Stand 1988. Ausgabe 1992
M-33-37-D-b-3 Stand 1988. Ausgabe 1992
M-33-37-D-h-4 Stand 1988, Ausgabe 1992
M-33-37-B-d-3 Stand 1988, Ausgabe 1992
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Verfahrensvermerke:

Anhörung: vom: 28.09.1995 bis: 10.11.1995
Auslegung: vom: 06.05.1996 bis: 07.06.1996

Ersatzverkündung: vom: 22.11.1996 bis: 16.12.1996

Werdau, den 02. Oktober 1996

Er
Landrat
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